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Sireftion: lUnltcv öfttn-flolbtttölfnufcn.
©rfdjeint je 2>otmer§tag§ unb foftet per ©emefter gr. 3. 60, per !yaf)r gr. 7. 20

^nferate 20 ©t§. per einfpaltige fßetitjeile, bei größeren Aufträgen
entfpredjenben fHabatt.

Siiridf, freit 3. |ttni 1906.

3t1rtrfiettfttt*tttfff @etb loS fei« n»ilt uitb tueiff uicfjt itiic,
^IUU)IUI|IUIU|. 2>er baue alte i&äitfer njtS ober fpictc in bev Sotterie.

öirtiläriä iibtr dit

Brbeiis und [olmotrhäitnisst

äitnfdjen bem

Uerband der Zimmer-
mei$ter von $cbaffbau$«n

und Umgebung
uitb bem

Tacbverein der Zimmerleute.
— (Offizielle Mitteilung.) —

Der 3immermeifteroerbanb non ©cfjafffjaufen unb
Umgebung unb ber gaefjoetein ber 3immerleute oon
©djafffyaufen fjaben unter heutigem Datum foigenbe für
bie beibfeitigen SRitglieber uerbinbüetje Vereinbarung
abgefdjloffen :

1. Strbeitéjeit.

§ 1. Die tägliche 2lrbeitgjeit beträgt:

für bie 3eit com 15. Vlärj big 15. Dftober 10 ©tunben

„ „ „ 15. Oft. „ 30. Ulooember 9

„ 1. Dej. big 31. $an. nid)t unter 8 ©t.
'I II II

„ 1. gebruar big 15. ÜUlärj 9 ©tunben.

Die 2lrbeit§jeit fällt in ben Zeitraum non 6 Ufjr
morqenê bi§ G Ut)r abenbê unb richtet fid) in ben SOBinter-

monaten naef) ber Dage§f)elle. Die SJtittaggpaufe beträgt

mäf)renb ber ©ommermonate l'A ©tunben.

§ 2. 2lnt ©amgtag ift um 5 Ul)r ©djluff ber 2lr=
beit. @§ merben jebocf) nur bie geteifteten 2lrbeitgftunben
bejaht.

2. l'ol)ttUerl)iiltmffe.
§ 3. Der ©tunbenlolfn beträgt für mittelbefätjigte,

fleißige Arbeiter 50—55 (Sts., für bie teiftunggfäfiigften,
tüd)tigfien unb fleifjigften Slrbeiter 55—60 (£ts. Weitere,

beruflicf) fdpoäcfjere ober mit förperlidjen ©ebredjen be*

fjaftete Arbeiter finb fjieroon auggenommen.
Ueberftunben merben mit 25 ißrojent 3ufcl)lag oer=

gütet unb gelten al§ fotcfye bie ©tunben 5 big 6 Uljr
morgeng uttb 6 big 8 Ut)r abenbg. fyür 9iad)t= unb
SBafferarbeit merben 50 fßroj. unb für ©onntaggarbeit
75 ißrojent 3ufdjlag bezahlt.

§ 4. $ür Arbeiten an oollftänbig farboliniertem
$ols mirb ebenfalls ein 3ufd)lag oon 50 ^ßroj. oergütet.

§ 5. $ür augroärtige Arbeiten big auf 3 km ©nt=

fernung mirb fein 3ufcf)lag bejafjlt ; für ©ntfernungen
oon 3—5 km beträgt bie 3ulage 10 ^Sroj., oon 5 km
unb barüber 20 ißrojent beg Sofyneg. ©ofern bie Vatjn
benüt)t merben muff, mirb bag Vitlet oergütet unb ein

3ufd)lag oon 10 ißrojent gemäbrt.

3. Slltgenteineg.

§ 6. Die gegenfeitige Ä'ünbigunggfrifi beträgt 8 Dage.
Die Sotjn^aljlung erfolgt alle 14 Dage; menn bie 3lrbeitg=
ftelle über 3 km ooin Vureau entfernt ift, gefd)ief)t fie
auf ber 2lrbeitgftelte unb fie f)at fofort nad) 3lrbeitg=
fdjluff ju gefdl)ef)en.

für
die schweiz.

Meisterschaft
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Unabhängiges

der gesamten Meisterschaft

Direktion: Malter Senn-Holbinghansen.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 0. 00, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Ets. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 3. Mai 190«.

Machenfnrnch ' âer sein Geld los sein will und weiß nicht wie,
MgchlNfjITNch. Der baue alte Hänser ans oder spiele in der Lotterie.

SMâW W i>>!

W>t Mi! WWWm
zwischen dem

vervana aer Ammer-
meiste? von SchaMausen

und Umgebung
und dem

sachverein âer Ammerleute.
— (Offizielle Mitteilung.) —

Der Zimmermeisterverband von Schaffhausen und
Umgebung und der Fachverein der Zimmerleute von
Schaffhausen haben unter heutigem Datum folgende für
die beidseitigen Mitglieder verbindliche Vereinbarung
abgeschlossen:

1. Arbeitszeit.
§ 1. Die tägliche Arbeitszeit beträgt:

für die Zeit vom 15. März bis 15. Oktober 10 Stunden

^ „ „ „ 15. Okt. „ 30. November 9

„ 1. Dez. bis 31. Jan. nicht unter 8 St.
^ ^

„ 1. Februar bis 15. März 9 Stunden.

Die Arbeitszeit fällt in den Zeitraum von 6 Uhr
morgens bis 0 Uhr abends und richtet sich in den Winter-

monaten nach der Tageshelle. Die Mittagspause beträgt

während der Sommermonate 1'/- Stunden.

§ Am Samstag ist um 5 Uhr Schluß der Ar-
beit. Es werden jedoch nur die geleisteten Arbeitsstunden
bezahlt.

2. Lohnverhältnisse.

8 3. Der Stundenlohn beträgt für mittelbefähigte,
fleißige Arbeiter 50—55 Cts., für die leistungsfähigsten,
tüchtigsten und fleißigsten Arbeiter 55—60 Cts. Aeltere,
beruflich schwächere oder mit körperlichen Gebrechen be-

haftete Arbeiter sind hiervon ausgenommen.
Ueberstunden werden mit 25 Prozent Zuschlag ver-

gütet und gelten als solche die Stunden 5 bis 6 Uhr
morgens und 6 bis 8 Uhr abends. Für Nacht- und
Wafferarbeit werden 50 Proz. und für Sonntagsarbeit
75 Prozent Zuschlag bezahlt.

§ 4. Für Arbeiten an vollständig karboliniertem
Holz wird ebenfalls ein Zuschlag von 50 Proz. vergütet.

H 5. Für auswärtige Arbeiten bis auf 3 bin Ent-
fernung wird kein Zuschlag bezahlt; für Entfernungen
von 3—5 km beträgt die Zulage 10 Proz., von 5 km
und darüber 20 Prozent des Lohnes. Sofern die Bahn
benützt werden muß, wird das Billet vergütet und ein

Zuschlag von 10 Prozent gewährt.

3. Allgemeines.
§ 6. Die gegenseitige Kündigungsfrist beträgt 8 Tage.

Die Lohnzahlung erfolgt alle 14 Tage; wenn die Arbeits-
stelle über 3 km vom Bureau entfernt ist, geschieht sie

auf der Arbeitsstelle und sie hat sofort nach Arbeits-
schluß zu geschehen.
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2ttl décompte werben brei Dagtöhne gurüdEbefjattert,
bie in $wei Maten abgezogen werben.

§ 7. gür bie Unfattprämien werben bie gefehticf)
geftatteten 50 ißrojent abgezogen.

§ 8. Die organifterten Strbeiter finb gehalten, weber
für Vaugefct)äfte uod) für ißrioate Unterarbeiten anju-
nehmen unb auljuführen. Sollten berartige Strbeiten
non unorgatiifierten ßimmergefetten übernommen werben,
fo werben ^adjoerein unb Mieifterfchaft gemeinfame 2lb=

wehrmafjregetn treffen.
§ 9. 2tm 1. Miai bleibt bal Arbeiten jebem Limmer=

gefetten freigeftettt.

4. Sdjtufibeftimmungen.
§ 10. Diefe Vereinbarung gilt für jwei 3obre ; fie

tritt mit 1. Miai 1906 in Straft unb fann erftmall nach
beut 1. Januar 1908 auf' brei SOionate gefünbet werben.
SBirb fie nic£)t gefünbigt, fo tauft fie jeweitl ein tyatjr
weiter.

§ 11. Die bem Verbanbe angct)örigen ßimmermeifter
oerfprecf)en, wegen ber oorwürfigen Sohnbewegung feinen
Arbeiter ju maßregeln unb ber $acf)Derein f)ebt bie

©perre über ben ifJlah ©cfjaffhaufen unb Umgebung auf.
2ttfo oereinbart in

©cf)afft)aufen, ben 14. Stprit 1906.

Zimmermeisferverband von Scbaffbausen und Umgebung.
Ta cb verein der Zimmerleute, Bezirk Scbaffbausen.

(Uber die emellung von Cawn=Cennis=

Spielplätzen.
— (Singefanbt.) —-——

Vatb all Motwenbigfeit bei ^ortfcfjritte! muff el
betrachtet werben, bafj ju jebem freiftetjenben fpotel ober
Äurtjaul unb ju jeber Vitta, bie fonft mit alten fom=
fortabten @inrict)tungen oerfetjen ift, aucf) ein £awn=
Dennilplah gehört. Mocf) immer nict)t wirb jebocf) biefen
(Sinrictjtungen bie Slufmerffamfeit gefcfjenft, bie fie oer=
bienen. 9lucf) wirb bei ber ©rftetlung berfetben meift
nur auf mögticfjft bittige fperfteltung getrachtet unb baher
teiber mit weniger Stufmerffamfeit barauf gefdjaut, ob
biefetben auch jwecfentfprechenb erftettt finb.

©in richtig erfteltter SawmDenitilptah fott ber ©röfje
nach i'n Verhättnil ber 3tnjaht Spieler erbaut fein;
Sänge 15—20 m unb ungefähr gteicfje Vreite. 3?ür bie
©iitjäunung fott nicht gewöhntichel, teicf)tel, fec^ëecfige§
Drahtgeflecht genommen werben, bal bet jebem geringen
©tofj bel Vallon tocfere Stetten unb Vtafen wirft, unb
fo bie ganje @inricf)tung unb bereit Umgebung oerum
ftaltet, fonbern für eine wirftief) bauerhafte, folibe Um--

gitterung oerwenbet man am beften galuanifterte (nie
roftenbe), oiereefige Diagonal ©eflecfite oon 45 mm
Mlafchenweite unb 2,5 mm Drat)tbicfe, bal in jeber be--

tiebigen fpöt)® bil 5 m an einem ©tücf oon ©. Vopp
iit ©chapaufen geliefert wirb unb fef)r ftraff gefpannt
werben fann, ohne nur bie geringften Vtafen ju werfen.
$ür bie ^foften werben am ef)eften ©ieberöhren oon
50 mm Dicfe oerwenbet, bie bann in richtiger 23erbinb=

ung mit bem Drahtgitter eine folibe ©ingäunung bilbeti.
©ine fefjr praf'tifcfje 3trt oon £awn=Dennil-@infriebig=

ung liefert bie mechanifche Drahtgitterftecfjterei ©. Vop'p

îTîuïferbûchcr und Lieferungen auslclilieftlich nur an Inffallateure
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Als Décompte werden drei Taglöhne zurückbehalten,
die in zwei Raten abgezogen werden.

§ 7. Für die Unfallprämien werden die gesetzlich

gestatteten 50 Prozent abgezogen.

Z 8. Die organisierten Arbeiter sind gehalten, weder
für Baugeschäfte noch für Private Unterarbeiten anzu-
nehmen und auszuführen. Sollten derartige Arbeiten
von unorganisierten Zimmergesellen übernommen werden,
so werden Fachverein und Meisterschaft gemeinsame Ab-
wehrmaßregeln treffen.

§ 9. Am 1. Mai bleibt das Arbeiten jedem Zimmer-
gesellen freigestellt.

4. Schlnßbcstimmungen.
§ l0. Diese Vereinbarung gilt für zwei Jahre; sie

tritt mit 1. Mai 1906 in Kraft und kann erstmals nach
dem 1. Januar 1908 auf drei Monate gekündet werden.
Wird sie nicht gekündigt, so läuft sie jeweils ein Jahr
weiter.

H 11. Die dem Verbände ungehörigen Zimmermeister
versprechen, wegen der vorwürfigen Lohnbewegung keinen
Arheiter zu maßregeln und der Fachverein hebt die

Sperre über den Platz Schaffhausen und Umgebung auf.
Also vereinbart in

Schaffhausen, den 14. April 1906.

Ammermeistervervana von 8chaMau§en und Umgebung,
sachverein Sei- Zîimmerleute. Sexirk Schâttdsusen.

Ueber Sie Erstellung von cawn-cennis-
Spielplätzen.

— (Eingesandt.) —-——
Bald als Notwendigkeit des Fortschrittes muß es

betrachtet werden, daß zu jedem freistehenden Hotel oder
Kurhaus und zu jeder Villa, die sonst mit allen kom-
fortablen Einrichtungen versehen ist, auch ein Lawn-
Tennisplatz gehört. Noch immer nicht wird jedoch diesen
Einrichtungen die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie ver-
dienen. Auch wird bei der Erstellung derselben meist
nur auf möglichst billige Herstellung getrachtet und daher
leider mit weniger Aufmerksamkeit darauf geschaut, ob
dieselben auch zweckentsprechend erstellt sind.

Ein richtig erstellter Lawn-Tennisplatz soll der Größe
nach im Verhältnis der Anzahl Spieler erbaut sein;
Länge 15—20 in und ungefähr gleiche Breite. Für die
Einzäunung soll nicht gewöhnliches, leichtes, sechseckiges

Drahtgeflecht genommen werden, das bei jedem geringen
Stoß des Ballon lockere Stellen und Blasen wirft, und
so die ganze Einrichtung und deren Umgebung verun-
staltet, sondern für eine wirklich dauerhafte, solide Um-
gitterung verwendet man am besten galvanisierte (nie
rostende), viereckige Diagonal - Geflechte von 45 »im
Maschenweite und 2,5 mm Drahtdicke, das in jeder be-

liebigen Höhe bis 5 m an einem Stück von G. Bopp
in Schaffhausen geliefert wird und sehr straff gespannt
werden kann, ohne nur die geringsten Blasen zu werfen.
Für die Pfosten werden am ehesten Siederöhren von
50 mm Dicke verwendet, die dann in richtiger Verbind-
ung mit dem Drahtgitter eine solide Einzäunung bilden.

Eine sehr praktische Art von Lawn-Tennis-Einfriedig-
ung liefert die mechanische Drahtgitterslechterei G. Bopp

Mullerdücver und lliekerungen suslclilieklieli nur un lrillullaleure
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